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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.03.1996

Norm

StGB §82

Rechtssatz

Der Tatbestand der Aussetzung verlangt die Herbeiführung einer konkreten Lebensgefährdung, die nur dann

anzunehmen ist, wenn ohne fremde Hilfe die nahe Möglichkeit des Eintrittes des Todes gegeben ist, die Lebensrettung

daher nur vom Zufall abhängt.
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